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Verlegesystem selbstklebend

Zu verwendende Dachbahn: 
ALKORFLEX® SK - Dicke: 2,0 mm (incl. Klebebeschichtung) - Breite: 1,05 m

Einsatzgebiete :
Für Neuabdichtungen und Dachsanierung auf ein- und zweischaligen Flachdachkonstruktionen bis zu einer Dachneigung von 45°. 
Bei Dachneigungen über 45° sind zusätzliche konstruktive Maßnahmen zu treffen. 

Verlegesystem selbstklebend
Bei der Planung des abzudichtenden Bauwerks sind die Vorausset-
zungen für eine fachgerechte Anordnung und Ausführung der
Abdichtung zu schaffen.

Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten ist die Tragfähigkeit, die Festig-
keit und die Oberflächenbeschaffenheit der Unterkonstruktion hin-
sichtlich ihrer Eignung vom Auftragnehmer zu prüfen.

Bei Dachsanierungen ist vom Auftragnehmer die Lagesicherheit  des
zu sanierenden Dachschichtenpakets, die Oberflächenbeschaffen-
heit der zu sanierenden Dachfläche und deren Eignung zum Auf-
kleben der ALKORFLEX® SK zu prüfen.

Einschaliges Flachdach

ALKORFLEX® SK

Bitumenkaschierte Dach-Wärmedämmung nach entsprechender DIN-Norm

Dampfsperre, bituminös, bei Bedarf mit Metallbandeinlage

Bituminöser Voranstrich

Tragkonstruktion, z.B. Stahlbetondecke

Zweischaliges Flachdach

ALKORFLEX® SK
Bitumen - Dachdichtungsbahn mind. G200DD

Unterkonstruktion

Wärmedämmung

ALKORPLUS - Dampfsperre 81010 aus LDPE (nach Erfordernis)

Geschoßdecke



Unterlagen für
den Dachaufbau
Stahltrapezprofilblech

Stahltrapezbleche müssen die Anforderungen der DIN 18807, Teil
1“Stahltrapezprofile“ erfüllen und mit einem zusätzlich werkseitig
aufgebrachten Korrosionsschutz gem. DIN 18807 ausgerüstet sein.
Die Durchbiegung in Feldmitte darf zwischen den Bindern und
Pfetten nur 1/300 betragen. Die Blechdicke sollte mind. 0,75 mm
betragen. Bei darunter liegenden Blechdicken besteht die Gefahr
der Deformierung oder Verbeulung. Die Tragfähigkeit, die Festlegung
von Ausschnitten, Aussparungen und Schupfeldern richtet sich nach
den nationalen Vorschriften und nach den statischen Erfordernissen.
Zur Vermeidung von bleibenden Deformierungen beim Abstellen von
Geräten, Behältern, palettierten Baustoffen, ist die Lagerung nur im
Auflagebereich der Stahltrapezprofile auf einer lastverteilenden
Unterlage (z.B. auf Bohlen ) vorzunehmen. Die Dachfläche soll ein
durchgehendes Gefälle bis zu den Entwässerungseinrichtungen auf-
weisen. Dachabläufe müssen bereits bei der Planung in den
Tiefpunkten der Dachfläche angeordnet werden. Sie sind in der
Unterkonstruktion mechn. zu befestigen. In den Ausschnitten für
Dachabläufe und Rohrdurchführungen sind die Trapezbleche mit
Blechen zu verstärken. Größere Aussparungen, z.B. bei Lichtkuppeln
sind gemäß den statischen Erfordernissen auszubilden. Sind kon-
struktionsbedingt im Bereich von An - und Abschlüssen zwischen der
Unterkonstruktion und aufgehenden Bauteilen am Dachrand im
Bereich von Wänden unterschiedliche Bewegungen zu erwarten, so
sind diese Anschlüsse beweglich auszuführen. Eine Dampf - und
Luftsperre ist grundsätzlich erforderlich.

Schalungen aus Vollholz

Holzschalungen als Unterlage für den Dachaufbau müssen mind.
der Sortierklasse S 10 oder MS 10 nach der DIN 4074, Teil 1
“Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit; Nadel-
schnittholz“ entsprechen. Breite der Schalungsbretter: 80 - 160 mm.
Dicke: mind. 24 mm. Die Durchbiegung der Holzschalung darf
max. 1/300 betragen. Holzschalungen sind gemäß der DIN
68800, Teil 3 zu imprägnieren. Es dürfen nur solche Imprägnier-
mittel verwendet werden, die das Dachschichtenpaket nicht schäd-
lich beeinflussen. Als erste Lage wird eine Bitumendachbahn mind.
G200DD aufgenagelt. Die Oberfläche der Holzschalung muß eine
ebene Fläche bilden. Rechtwinklig zu den Auflagern verlaufende
Ränder der Holzschalung müssen mit Nut und Feder oder mit einer
gleichartigen Maßnahme verbunden werden.

Schalungen aus Holzwerkstoffen

Spanplatten, Plattentyp V 100 G nach DIN 68763 “Spanplatten,
Flachpreßplatten für das Bauwesen, Begriffe, Eigenschaften,
Prüfungen und Überwachung“

Sperrholz / Baufurniersperrholz, Plattentyp BFU 100 G nach DIN
68705 Teil 3 oder Sperrholz / Baufurnierplatten aus Buche, Platten-
typ BFU - BU 100 G. 

Plattengröße max. 2,5 m. Freie, nicht unterstützte Plattenränder müs-
sen mit Nut und Feder ausgerüstet sein. Die Platten sind ohne
Kreuzstöße im Verband zu verlegen. Fugen sind unter Berücksichti-
gung der zu erwartenden Längen - und Breitenänderung infolge
Quellens auszubilden. Über allen Fugen sind Trennstreifen zu verle-
gen und auf einer Seite mit Nagelung gegen Verschieben zu
sichern.

Schalungen aus Holzwerkstoffen sind unmittelbar nach der Montage
gegen Witterungseinflüsse zu schützen um einer Dickenquellung vor-
zubeugen. 

Ortbeton

Stahlbetondecken aus Ortbeton müssen mind. der Festigkeitsklasse
B25 nach DIN 1045 entsprechen. Die Oberfläche von Stahl-
betonflächen muß ausreichend erhärtet, trocken und eine abgerie-
bene, stetig verlaufende Oberfläche haben. Kanten und Ecken müs-
sen gebrochen sein. Fugen in der Stahlbetondecke müssen mind.
30 cm von Aufkantungen entfernt liegen.

Betonfertigteile (Bims-, Porenbeton- und Schwer-
betonplatten )

Betonfertigteile müssen fest aufliegen und eine stetig verlaufende
Oberfläche bilden. Eventuell vorhandene Höhenunterschiede zwi-
schen einzelnen Platten  sind auszugleichen. Fugen in der Ober-
fläche müssen planeben geschlossen sein. Um Bewegungen auf-
grund von Formveränderungen der Betonfertigteile abzumindern,
müssen die Querstöße (Kopfenden) mit 20 cm breiten Trennstreifen
abgedeckt werden. Die Trennstreifen sind gegen Verschieben durch
Heften auf einer Seite zu sichern.

Dachneigung

Gemäß Flachdachrichtlinie ist eine Mindestdachneigung von 2%
vorgesehen. 

Bewegungsfugen

Die Anordnung von Bewegungsfugen in der Dachkonstruktion richtet
sich nach den baukonstruktiven Erfordernissen und ist bereits bei der
Planung vorzusehen. Sie müssen in der Tragkonstruktion erkennbar
und mind. 30 cm von Ecken und Aufkantungen entfernt liegen und
sind in allen Schichten des Dachaufbaues auszubilden. Angaben
über die Größe des zu erwartenden Bewegungsablaufes im Bereich
der Fugen müssen bei der Planung der Abdichtung vorliegen. 
Durch Bauwerksfugen getrennte Dachflächen sind unabhängig
voneinander einzeln zu entwässern. Bewegungsfugen sind als
Hochpunkte in der Dachfläche auszubilden, z.B. mit Dämm-
stoffkeilen.



Bei größeren Dehnungs -, Setzungs - oder Scherbewegungen, z.B.
in Bergsenkungsgebieten sind weitergehende konstruktive Maßnah-
men zu treffen.
Bewegungsfugen sind bis zum Ende der Abdichtung durchzuführen,
auch in den An - und Abschlüssen.

Dampfsperre

Die Dampfsperre verhindert, daß sich die Wasserdampfdiffusion
schädigend im Dachaufbau infolge Kondenswasserbildung aus-
wirkt.
Je nach dem zu erwartenden Temperaturgefälle und der dabei anfal-
lenden Wasserdampfmenge ist eine geeignete, klebefähige Dampf-
sperre zu wählen.
Es muß eine klebefähige bituminöse Dampfsperre verwendet werden
(bei Bedarf mit Metallbandeinlage).
Dampfsperren sind an den Anschlüssen über die Oberkante der
Dämmschicht hochzuführen und an Durchdringungen anzuschließen.
Die Verarbeitung muß gemäß den Herstellervorschriften durchgeführt
werden.

Wärmedämmschicht

Die Wärmedämmung und deren Bemessung ist ein wesentlicher
Bestandteil des Wärmeschutzes und damit der Energieeinsparung.
Die Wärmeschutzmaßnahme muß die Mindestanforderungen der
DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau˝ und die Vorgaben in der
Wärmeschutzverordnung erfüllen.
Die Anforderungen an den Wärmeschutz und an die zu erwartenden
Belastungen sind vom Planer zu berücksichtigen. Es dürfen nur
genormte, bauaufsichtlich zugelassene und überwachte Dämmstoffe
verwendet werden und müssen mind. der Baustoffklasse B2 „nor-
malentflammbar“ entsprechen. Die verwendeten Wärmedämmstoffe

müssen grundsätzlich mit einer Bitumendachbahn abgedeckt oder
als Rolldämmbahnen bzw. Klappbahnen mit einer Bitumendach-
bahn kaschiert sein.
Bei Polystyrol - Wärmedämmstoffen muß die Abdeckung bzw.
Kaschierung aus einer Glasvliesbitumendachbahn V13 nach DIN
52143 bestehen, da diese auch noch die Aufgabe der Brand-
schutzlage übernimmt.
Bei Rolldämmbahnen bzw. Klappbahnen muß die Überlappung der
Kaschierlage mind. 8 cm betragen und dicht geschlossen werden.
In der Praxis ist es nicht immer möglich, die Stöße der Dämmplatten
auf den Obergurten der Tragkonstruktion aus Stahltrapezblechen
anzuordnen, da die Breite der Stahltrapezbleche (Obergurtab-
stände) mit der Länge der Wärmedämmplatten häufig nicht  überein-
stimmt.

Aus der nachstehenden Tabelle kann für die als Beispiel aufgeführ-
ten Dämmstoffe die erforderliche Materialdicke abgelesen werden
(zur Sicherstellung der Durchtrittsicherheit).

Größte lichte Weite Mindestdicke der Wärmedämmung (mm)
zwischen den Obergurten

PS/PUR Mineralfaser Schaumglas

70 40 60 40
100 50 80 50
130 60 100 60
150 80 120 70

ALKORFLEX® 35096

Schaumstoff - Rundprofil
ALKORFLEX® SK

Trennstreifen





Um einen Verbund der ALKORFLEX® SK mit der Unterlage sicher-
zustellen, sollte die ALKORFLEX® SK angedrückt werden, z.B. mit
einer Rolle ALKORFLEX® SK.

Ausführung von Dachbahnenquerstößen (Kopfstöße)

Am Bahnenende wird die ALKORFLEX® SK mit der bereits verlegten
Bahn mind. 5 cm überdeckt und mit einem 15 cm breiten Streifen
aus der ALKORFLEX® - Dachbahn 35096 überschweißt.

Randfixierung

Eine mechanische Randfixierung des Dachschichtenpakets ist nur auf
Stahltrapezprofilblechen und bei der Verwendung eines Kaltklebers
mit Nachklebeeffekt zum Aufkleben von Wärmedämmstoffen aus
Hartschaum erforderlich.

Ausrollen und Ausrichten der ALKORFLEX® SK-Dachbahn und
zur Hälfte zurückrollen.

Schutzfolie durchtrennen

Schutzfolie abziehen

Andrücken der ausgelegten ALKORFLEX® SK mit Dachbahnen-
rolle oder Besen



Die Befestigung kann mit Linienbefestigung (ALKORFLEX® - Verbund-
blech/Befestigungsschiene) oder mit einer linearen, punktweisen
Befestigung ausgeführt werden. Befestigungsabstand 20 - 25 cm.

Lineare Befestigung

Linienbefestigung

Zusatzmaßnahmen auf geneigten Dachflächen

• Sicherung der ALKORFLEX® SK am oberen Rand mit Verbundblech-
streifen/versetzter Nagelung oder mit Metallband gegen
Abrutschen.

• Verlegung der ALKORFLEX® SK in der Gefällerichtung des Daches.
• Einbau von Stütz - und Nagelbohlen ab einer Dachneigung von 45 %

auf nagelbaren oder schraubbaren Untergründen oder mechn.
Befestigung in der Fläche. Abstand der Stützbohlen 5,00 m.

Detailausbildung

Genauso wichtig wie die einwandfreie Planung des Dachaufbaues
(Schichtenfolge) und dessen fachgerechte Ausführung, ist die funk-
tionsgerechte Ausführung der An - und Abschlüsse am Dachrand,
aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen.

Die Voraussetzungen dafür müssen bereits bei der Planung geschaf-
fen werden.

Dachdurchdringungen, Lichtkuppeln, Entwässerungselemente, Rohr-
durchführungen udgl. müssen in der Tragkonstruktion kraftschlüssig
befestigt werden.

Anschlüsse an An- und Abschlüssen müssen dauerhaft luftundurch-
lässig ausgebildet werden.

Für die Ausführung von Detailpunkten stehen die bewährten Zubehör-
materialien, wie z.B. ALKORFLEX® - Verbundbleche 81191 und
Eckformteile zur Verfügung.

20 bis 25cm

ALKORFLEX® - Verbundblech 81191
ALKORFLEX® 35096

ALKORFLEX® SK
35696

Befestigung am Dachrand

20 bis 25cm



Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Wänden)

Die Anschlußhöhe über Oberfläche des Belags soll 

bei einer Dachneigung bis 5° mind. 15 cm

bei einer Dachneigung über 5° mind. 10 cm

über Oberfläche Dachbahn betragen.

In Sonderfällen, z.B. im Bereich von Türen ist eine Anschlußhöhe von
5 cm ausreichend, wenn dort unmittelbar entwässert wird. In schnee-
reichen Gebieten ist ggf. eine größere Anschlußhöhe vorzusehen.
Am Anschluß hochgeführte ALKORFLEX® SK - Bahnen müssen nicht
zwischenfixiert werden. Der obere Abschluß eines jeden
Anschlusses muß regensicher ausgeführt und gegen Abrutschen
gesichert werden.

• Dachrandabschlüsse

Die Höhe von Dachrandabschlüssen soll

bei einer Dachneigung bis 5° mind. 10 cm

bei einer Dachneigung über 5° mind. 5 cm

über Oberfläche Dachbahn betragen.

In schneereichen Gebieten ist gegebenfalls eine größere Anschluß-
höhe erforderlich.

Der äußere Schenkel von Dachrandabschlußprofilen oder Dachrand-
abdeckungen muß den oberen Rand des Fassadenputzes oder der
Fassadenverkleidung überlappen und zwar bei Gebäudehöhen

bis 8m 5 cm

über 8 bis 20m 8 cm

über 20m 10 cm

Der Abstand der Tropfkante muß mind. 2 cm betragen. 

Stoßausbildungen müssen regensicher ausgeführt und so ausgebildet
werden, daß temperaturbedingte Längenänderungen keinen
Schaden verursachen. Dachrandabdeckungen sind mit einem deutli-
chen Gefälle zur Dachseite auszuführen, damit verschmutztes
Niederschlagswasser nicht nach außen ablaufen kann. Um einer
Wasserhinterläufigkeit des Dachrandabschlusses vorzubeugen, ist
der Anschluß der ALKORFLEX® SK - Dachbahn bis zur Außenseite des
Baukörpers zu führen. Beispiele zur Ausführung von Dachrand-
abschlüssen und Anschlüsse an aufgehende Bauteile sind in den
ALKORFLEX® - Detailzeichnungen dargestellt.

Dachentwässerung

Die Entwässerungen sind bereits bei der Planung unter Beachtung
der DIN 1986 „Grundstücksentwässerungsanlagen“ so anzuord-
nen, daß das Niederschlagswasser auf kürzestem Weg abgeleitet
wird. Die Bemessung von äußeren Dachentwässerungen (Dachrinne
mit Regenfalleitung) muß gemäß der DIN 18460 „Regenfalleitungen
außerhalb von Gebäuden und Dachrinnen“ geplant und ausgeführt
werden. Dachflächen mit Innenentwässerung müssen unabhängig
von der Größe der Dachfläche mind. zwei Abläufe oder einen
Ablauf und einen Sicherheitsablauf erhalten. Bei Stahl-
trapezprofildächern ist gemäß der DIN 18807, Teil 3, Ziffer 4.1.3
unabhängig von der Anzahl der Abläufe ein Sicherheitsablauf
(Wasserspeier) vorzusehen. Dachabläufe sind im Tiefpunkt der
Dachfläche anzuordnen. Der Abstand zu Dachaufbauten, Fugen
und anderen Dachdurchdringungen muß mind. 50 cm betragen und
sie dürfen keine Wärmebrücken bilden.
Dachabläufe müssen bündig mit der Dachoberfläche abschließen
und in der Tragkonstruktion befestigt werden. Zu Wartungszwecken
müssen sie frei zugänglich sein.

Der Anschluß der ALKORFLEX® SK an Dachabläufe erfolgt abhängig
vom Entwässerungssystem mit einer Zusatzmanschette, die im Dach-
ablauf eingeklemmt oder angeschweißt und auf der ALKORFLEX® SK
aufgeschweißt wird. Dachabläufe mit einer werkseitigen Anschluß-
manschette aus ALKORFLEX® können direkt mit der ALKORFLEX® SK
verschweißt werden.

Bei der Außenentwässerung über vorgehängte Rinnen müssen die
Rinnenhalter in der Unterlage oder Randbohle bündig eingelassen
werden. Zur Entwässerung der Dachfläche in die vorgehängte Rinne
ist ein Traufblech aus ALKORFLEX® - Verbundblech 81191 anzubrin-
gen und mit einem Zusatzstreifen aus ALKORFLEX® 35096 an die
ALKORFLEX® SK anzuschließen.

Anschluß am Dachablauf

ALKORFLEX® SK

Mit Anschlußmanschette
oder Anschweißflansch

Mit Klemmflansch

ALKORFLEX® SK

ALKORFLEX®

35096
ALKORFLEX®

35096



Dachdurchdringungen

Der Anschluß an Rohrdurchführungen ( Dunstrohre / Antennendurch-
gänge udgl. ) erfolgt mit einer Manschette aus der ALKORFLEX® -
Dachbahn 35091, die mit der Rohrdurchführung aus PVC direkt ver-
schweißt werden kann.
Bei Rohrdurchführungen aus metallischen Werkstoffen muß vor der
Anbringung der Manschette das Rohr erst mit einem Zuschnitt der
ALKORFLEX® 35096 ummantelt werden. Erst dann kann der
Anschluß mit einer Manschette aus der homogenen ALKORFLEX®

35091 durchgeführt werden. Die Ummantelung ist gegen Abrutschen
und Wasserhinterläufigkeit (Niederschlagswasser) zu sichern.

Lichtkuppelanschlüsse

Je nach System der Lichtkuppel erfolgt der Anschluß der ALKORFLEX®

SK an den Lichtkuppelaufsatzkranz mit einem Zusatzstreifen aus
ALKORFLEX® 35096, in Verbindung mit ALKORFLEX® - Verbundblech
81191, ALKORFLEX® SK oder Anschweißflansch. Die Anschlüsse
sind gegen Abrutschen und gegen Niederschlagswasser zu sichern.

Anschluß an Rohrdurchführung

Rohrschelle

MetallrohrKunststoffrohr

Manschette aus
ALKORFLEX® 35091

Mit Anschweißflansch Mit Anschlußmanchette

Ummantelung aus 
ALKORFLEX® 35096



Lichtkuppelanschluß

Mit Anschlußstreifen oder Anschweißflansch

Lichtkuppelanschluß

ALKORFLEX® 35096

Klemmschiene

ALKORFLEX® SK 35696

ALKORFLEX® 35096

ALKORFLEX® SK 35696
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